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B E,ZIRKSGERICHT ST.GÄLLEN

I. Abteilung

Si-tzung vgm 20- MäIz 1979

Anwesend : vizepräsid.entin popp; Bezirksrichter Thurnherr,
vetsch, Faust, Anderegg; a.o. Gerichtsschreiber Lamprecht.

In Sachen

B a u m a n n Peter, Hauswart, geb. 6.4-4L, kath-, von
. GaIIen,Eglisau, wohnhaft Feldbachstr. 9, St

anwesend,

K1ä g_e E

9egen

B a u m a n n - Schnelzer Marlene, geb. 18.7-42, kath.,
urspr. von Herisau, Lörenstrasse 44, 9230 Flawil,
anwesend.,

betreffend

Ehescheidung

cfi/.f ,'ig.-'. ;:i
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Eheschliessungr: 4.5.l-968 in Zürich
Kinder aus der ERe: - Angelika, geb. L2.2.L969

- Jacgueli ne, 9eb - 2L.3 - 1970
- Peter, 9eb- 13 .2.1971
- Enricor 9eb. 11.2-L972

hat das Bezirksgericht

nach Lesen des Leitscheines vom 3 .7 . /24.7 .LglB des Vermitt-
leramtes St. Gallen, Prüfen der Akten und. Anhören der Par-
teien

auf das

beidseitlge und gleichlautende Rechtsbegehren der Parteien

(an Schranken)

1. Es sei die am 4.5.1968 in Zürich geschlossene Ehe wegen

tiefer und unheilbarer Zerrüttung gemäss Art. L42 ZGB

zo scheid.en.

2. Im übrigen sei betreffend Nebenfolgen der Scheidung die
zwischcn Cen Partej-en am 2J.2.L)7 9 abges:hlcssene Ver-
einbarung zu genehmigen;

in tatsächlichg und. recttliche. E-rwägungr gezogen:

1./ Nach d.er an 3.7 .1978 anbegehrten und am 24.7.
L978 erfolglos d.urchgeführten Vermittlung machte der Kläger
am 14 .9.1978 die Ehescheidungsklage beim Bezirksgericht an-
hängig (act. I). Im Verlaufe des Instruktionsverfahrens kam

es zviischen den Parteien zu einer Vereinbarung, worin sie
dem Gericht die scheidung ihrer Ehe auf gemeinsames Begehren
hin beantragen (act. 27 ) und um die Genehmigung d.er darin

Enrico
Hervorheben

Enrico
Notiz
In der Geburtsurkunde steht, dass ich am 10. 01. 1972 geboren bin.

Hier wurde bereits falsch geschrieben.
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ebenfalls geregfelten Nebenfolqen der Scheidung ersuchen.

2-/ Der Kläser wurd.e am 6 .4.L94\ j.n Zürich geboren
und wuchs während d.en ersten zviei Jahren in ej-nem Kinderheim,
anschliessend bei den Eltern seines Vaters auf einem Bauern-
betrieb auf (act. 5). An seinem Wohnort Neerach besuchte er
während. acht Jahren die Primarschule, um 1956 anschliessend
eine Lehre a1s Zimmermann zu beginnen. Als er L967 an Gelb-
sucht erkrankte und zur Erholung in Arosa weilen musste, lern-
te er sejne jetzi-ge Frau kennen. Nach der Genesung arbeitete
der Kläger an verschied.enen Ste11en, schliesslich seit einem
Jahr a1s Hauswart in St- Ga11en.

Im Oktober L967 verlobten sich d.ie Parteien, am 4.5
1968 wurde die Ehe geschlossen.

Bezüglich des Verlaufes der Ehe sagte der Klägrer aus,
die ersten fünf Jahre seien, abgesehen von klej-neren Differen-
zerr, eine glückliche Zeit gev/esen. I974 ltätten die Schwierig-
keiten begonnen; d.er Beklagten habe die Wohnung nicht mehr
qefal-len und. schliesslich habe er ihr nichts mehr recht ma-

chen können. Laufend. sei es zü Streitigkeiten und, sogar zü
Tät.lichkeiten gekommen (act. 5) . 1976 habe die Beklagte in
das Psychiatri-sche Spital WiI eingeliefert werd.en müssen. Der
dreimonatJ-ge Spitalaufenthalt habe nur eine vorübergehende Bes-
serungi bewj-rkt und schon nach zweL Monaten seien die alten
Streitigkeiten wieder ausgebrochen. Da sich der Zustand der
Beklagten ständ.ig verschlechtert habe, sei im Apri-l 1978 ein
weiterer Spitalaufenthalt nötig g:eworden (Littenheid.) . Nach-
d.em auch diese Behandlung nicht die gewünschte Besserung der
ehelichen Gemeinschaft bewirkt habe, habe er sich gezwungen
gesehen, die Scheidungsklage einzureichen.
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3./ Die Beklagte wurde am lB -7.Lg42 in Rossrüt.i bei
Wil geboren. Nach zwei Jahren zügielte die Farritie nach Ro-

manshorn, schiesslich nach Nesslau. Nach den Aussagen der
Beklagten_war ihre Jugendzeit überschattet vom Gefüh1, das

schwarze Schaf der Familie zv sein. Auch habe es an einem
tieferen Kontakt. innerhalb der Familie gefehlt, da die E1-
tern mit dem Betrieb von Gaststätten immer sehr angespannt
gie\^/esen sej-en. Nach acht Jahren Prj-marschule arbej-tete d.ie
Bekragte an verschied.enen sterlen a1s volontärin, in kind.er-
reichen Haustralten, schliesslich absolvierte sie in st. Gal-
len erfolgreich eine zweijähri-ge Lehre als Gtätterin. Bis
zum Jahre L967 arbeitete sie reqelmässig in verschiedenen
Hotels, die ihr alle ausgezeichnete Arbeitszeugnisse aus-
stellten (act. 26) .

Bezüglich der Bekanntschaftszeit mit ihrem zukünf-
tigen l4ann und des Eheverlaufes sagte die Beklagte aus, es

sei schon ivährend. der Bekanntschaftszeit ztr Streitj-gkeiten
gekommen. Der Kläger habe schon in d.ieser phase oft zuviel
Alkohol konsumiert (act. 11). Auch hätte er sie geschlagen
(act. 11 s. 2). Die Bekanntschaft habe sie a11ein desharb
nicht aufgelöst, weil d.er Kläger ihr erklärte, in diesem
Ea1le müsste sie ihn für al-1e seine Auslagen entschäd,igen
(act. 11), da er zv d.ieser Zeit für ihren unterhalt aufge-
kommen sei. Miq ihren Eltern habe sie über eine künftige
Ehe mit j-hrem Mann nicht sprechen können, da diese zum vorn-
herein gegen diese Bekanntschaft gewesen sej-en.

Trotz ihres unguten Gefüh1s hätte sie sich schliess-
lich doch für dj-e Heirat entschrossen. Bezügrich des verlau-
fes der Ehe erklärte die Beklagte, die Schwieriqrkeiten hätten
auch in finanzieller Hinsicht bestanCen: Fehlende Ersparnis-
se und die Tatsache, dass sie vom K1äger nie Gerd erharten
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habe, hätten die Führung eines Haushalts verunmöglicht, rr/enn

sie nicht von der Fürsorg:e Gi-swil unterst.ützt viorden wären.

Schliesslich hätte auch die bloss unregelmässige Arbeitsweise
des Klägrers die finanziellen Nöte noch verstärkt.

Die Beklagte erklärte auch, dass d.er Kläger nur noch
nach Alkoholkonsum habe mit ihr g'eschlechtlich verkehren wol-
len. seit einem Jahr hätten sie keinen rntimverkehr nnehr.

Die fehlende Fürsorge d.es K1ägers für die Kind.er und die üb-
rigen Probleme hätten sie schliesslich gezwung:en, d.ie Hilfe
von Frl. seiler und Frl. I4ittenvriler zu beanspruchen, Die
Gespräche mit dem K1äger seien erfolglos gebrieben. Es sei
schliesslich so weit g'ekommen, dass sie ihm nichts mehr habe
recht machen können und die spannungen in der Ehe hätten ein
Mass angenommen, dass sie nervlich überbeansprucht vrorden sei
und. deshalb auf Anraten ihres Bruders sich im Spital I^Iil habe
behandeln lassen müssen. Die eheliche Si-tuation habe sich aber
auch nach itrrer Entlassung nicht gebessert; der K1äger sei nur
noch heimgekommen, wenn es ihm gepasst habe- schliesslich ha-
be er sich sogar ein Zimmer gemietet und. sei oft gar nicht
mehr nach Hause gekommen.

Die Beklagte sagte aus, seit ihrem zr,veiten Spitalauf -
enthalt füh1e sie sich besser. Da auch d.i-e Finanzen seit
einem Jahr durch ihren Bruder geregert würden, sei auqh hier
Ordnung geschaffen worden (act. 11 S. 4 unten)

4. / In rechtlicher Hinsicht verlangen die parteien
die scheid.ung gestützt auf Art. l-42 zGB. Danach kann e.in Ehe-
gatte auf scheidung klagen, wenn eine so tiefe Zerrüttung d.es

ehelichen Verhältnisses eingetreten ist, dass die Eortsetzung
der ehelichen Gemeinschaft unzumutbar erschei-nt" Dabei hat
sich d.er Richter nach }lassgabe von Art. l5B ZGB vom vorliegen

-

Enrico
Hervorheben

Enrico
Notiz
Hierbei handelt es sich um Paul Schnetzer
der zweite Bruder meiner Mutter. Wie gesagt hat er sich ein Leben lang eingemischt.
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des Scheidungs- bzw. Trennungsgrundes zu überzeugen. Entspre-
chend der Absicht d.es Gesetzgebers steht jedoch dem überwie-
gend schuld.igen Teil kein Scheidungsanspruch zur es sei denn,

der relativ schuldlose Ehegatte verzichte auf dj-e zu seinem
Schutz aufqestellte Einred.e von Art. l-42 Abs - 2 .ZGB- Da im
vorliegenden Fall die Parteien beid.seitig dem Gericht die
Scheidung ihrer Ehe beantragen, ist d.as Verschulden nicht
mehr zu überprüfen, mithin hat sich das Gericht nur noch vom

Vorhandensein der tj-efen und. unheilbaren Zerrüttung der Ehe

zu überzeug:en (Hind.er1i*g, Das Schweizerische Ehescheid.ungs-
recht, 3. A., Zürich L967, S- 50 f .) .

Nach anerkannter Lehre und Rechtsprechung gilt eine
Ehe als ti-ef zerrüttet, wenn die gegenseitige Verbundenheit
der Ehegatten zür ehelichen Gemeinschaft zerstört ist, die
eheliche Gesi-nnungi und der wille zv äusserer und innerer Ge-
meinsamkeit erloschen und Gleichqültigkeit, Abneigung und.

Entfremdung an ihre stelle getreten sind, wenn mit anderen
tr{orten die Ehe den sinn a.l-s Lebensgemeinschaft verloren hat
(Bühler, Kommentar zum schweiz. Eheschej-d.ungsrecht N 1l zv
Art " L42 ZGB) . Die tj-ef e Zerrüttung kann entwed.er d.urch ihre
Ursachen od.er durch ihre Erscheinungsformen nachgewiesen !./er-
den.

fm vorliegend.en Fal-l sind. die Zerrüttungssymptome
sovrohl aktenmässig aIs aucn hinsichtlich der Parteivorbringen
krar erwiesen: Nach Aussagen der Beklagten stritten sich die
Parteien schon während ihrer Bekanntschaftszeit (act. 11 s.
2) , wobei es auch zu Tätlichkeiten gekommen sei. Dass ihr
auf Grund dieser vorkomrnnisse Zweifel bezügtich der Ehe ka-
men, ist kaum erstaunlich. weniger verständ.rich ist jedoch
die Einvrilligung zuy Heirat, gegen die sich auch d.j-e Eltern
der Bekragten schon von Anfang an gesträubt haben- Aller-
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dings ist nicht zu übersehen, cLass d"ie Beklagte, wie sie sel-
ber erklärte, als "schwarzes Schaf" kaum Kontakt zt) ihrer
Familie hatte und vrohl unter der fehlenden Geborgenheit 1itt.
Dass sich d.araus und aus d.em Umstand., dass d.er Ktäger d.amals

für ihren g'anzen Unterhalt sorgte, ein gewisses Abhängigkeits-
moment entwickelte, darf als erwiesen erachtet werden. Die
dann geschlossene Ehe muss aus d.er Sicht der Beklagten minde-
stens teilweise als vermeintlj-cher R.ettungsanker aufgefasst
worden sein.

Demgegenüber erklärte d.er KIä9€rr d.ie Ehe sei ge-
schlossen worden, weil d,ie ZeiL der Bekanntschaft und. Ver-
lobung sehr schön g'ernzesen sei (act- 5 S- 2) . Inwiefern schon
zu dieser Zej-t - wie die Beklagte behauptet streitigkeiten
ztvischea den Parteien ausbrachen, mag dahingestellt bleibei.-,.
Fest st-eht jedoch, dass die Bekragte offenbar: unter dem Druck
der vereinsamungr - trotz bestehender Zweifel - die Ehe mit dem

Kläger einginq,

Während. der K1äger der lvteinung ist, die Schwierig-
keiten hätten vor ca. fünf Jahren begonnen, als er plötzrj-ch
nichts mehr habe recht machen können (act- 5 s. 3), führt die
Bekragte aus, dj-e Ehe sei von Anfang an mit finanziellen pro-
blemen belastet gewesen, zudem habe d.er Kläger zei-tweise nur
unregelrnässig gearbeitet, Dass die verschuld.ung der Ehe f ür
die Partej-en schliesslich ej-n unüberblickbarer Problemkomplex
geworden !\,rar, darf a1s erwiesen erachtet werd.en, nachd.em d.J-e

Fj-nanzen mehrere MaIe durch den Bruder der Beklagten sanj-ert
werd.en mussten und seit ca. einem Jahr vo1lständ.ig clurch ihn
geregelt rverden.

Diese sich aus den finanziellen Sorgen und Nöten
und aus den zahlreichen streitigkeiten ergebende Auswegslo-
sigkeit sowie d.ie relative Hilfslosigkeit cler parteien, wenn
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es darum ging, den einmal sanierten Haushalt in einem geord-
neten Rairmen zu halten, muss die Parteien noch vö11i9 ent-
zwei-t haben. Dass auch nach den Spitalaufenthalten der Be-

klagten keine Wende eintrat, ist nicht erstaunlich, umso weni-
ger, als di-e alten Auseinandersetzungen schon bald wj-eder auf-
flammten und die Tiefe der Zerrüttung klar zu Tage treten
liessen.

ob die anfängrichen Zweifel der Bekragten an der Ehe-
schliessung und d.ie dauernd.en finanziellen Probleme oder die
sich daraus ergebende Auswegsrosigkeit für die zerrüttung
kausal waren, kann dahingesterlt bleiben, da die dauernden
streitigkeiten und. Tätlichkeiten als Erscheinunglsform der
Zerrüttung in ihrer fntensität und Unheilbarkeit unzweifel-
haft den gesetzlichen Anford.erung'en genügen-

Bei dieser sachlage, und nachdem d.ie parteien keine
Möglichkeit zu einer versöhnung und wied.eraufnahme der ehe-
lichen Gemeinschaft sehen, ist die Ehe auf Grund von Art.
L42 ZGB zu scheiden

5./ Dj-e Parteien haben sich aln 20-Z-L979 über die
Nebenfolgen der scheidung in einer vereinbarung geeinigt
(act. 28) , die folgenden Wortlaut hat:

"1. Die Parteien beantragen dem Gericht die Scheidung
ihrer Ehe auf gemeinsames Begehren nach Art. L42
ZGB.

2. Die Kinder Angelikar geb. L2.2.69, Jacqueline, geb.
2L.3.70 | Peterr geb, 13 .2.7L, Enrico, 9eb. 11 .L-72,
seien unter die elterliche Gewalt der Mutter z\)
stellen und den Kindern eine Beistandschaft gemäss
Art. 308 ZGB zo errichten. Für Angelika und. peter
soll gleichzeitig eine Eremdplazierung gemäss Art.
310 ZGB verfügt werden.

Enrico
Hervorheben

Enrico
Notiz
Das Datum wurde von Februar auf richtigerweise Januar geändert. Der Tag war jedoch immer noch falsch.
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Dem Kläger soll das Recht eingeräumt lverden, die Kin-
der im Monat einen Tag zu besuchen oder zv sich auf
Besuch zu nehmen. Es soll ihrm auch das Recht einge-
räumt werd.en, die Kinder für 14 Tage zü sich in die
Ferien nehmen zu d.ürfen.

4 - Die Beklagte verzichtet auf Unterhaltsbeiträge

Der K1äger soll verpflichtet werdenr ärr den Unter-
halt der Kinder im Monat pro Kind, Fr. 225.-- plus
altfäIlige Kj-nderzulag:en zu bezahlen und di-es bis
zur Mündigkeit der Kinder.

6 - Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Parteien
güterrechtlich auseinandergesetzt sind.

7. Der K1äger erklärt sich einverstand.en,
klagte nach einer Scheidung weiterhin
"Baumann" tragen kann.

B. Die Gerichtskosten seien je zur liäIfte

St. Gallen, den 20. Februar L979

Der Kläger und
Wid.erbeklagte
sig. Peter Baumann

dass die Be-
den Namen

aufzuteilen - "

Die Beklagte und.
Iriid.erklägerin
sig. Marlene Baumann-Schnetzer

Gemäss Ai:t. 158 Ziff., '' ZG,-r bedürfen Vereinbarungen
über die Nebenfolgen der Scheidung d.er richterlichen Genehmi-
gung- Dabei können Nebenforgen, die nur die rnteressen der
Parteien serber berühren, grundsätzlich frei geregert wer-
den, Eine Genehnrioung in diesen punkten (Frauenalimente,
Güterrecht.) wäre bloss dann zu versag€nr- wenn d.ie verein-
barung in Ausübung einer durch den prozess geschaffenen Lage
im einseitiqen rnteresse der anderen partei getroffen wurde
oder sich aus sonstigen Gründen ars offensichtlich unbilrig
und unangemessen oder wegen verstosses gegen das persönlich-
keitsrecht als nichtig erwiese (Hind.erli.g, S- 186) .
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a) In ZLf f . 2 der I(onvention beantragen d.ie Par-

teien, die Ki-nder Ang;elika, geb. L2 -2 -69 , Jacqueline, geb.

2L.3.70, Peter, 9eb. 13 .2.7L, Enrico, 9eb. 11 .L.72 unter d.ie

alleinige elterliche Gewalt der Mutter zti stellen und. für die
Kinder eine Beistandschaft im Sinne von Art. 308 ZGB zu er-
richten. Für Angelika und Peter soll gleichzeitig eine
Fremd.plazierung gemäss Art. 310 ZGB verfügt werden. Mass-
gebend, für d.ie Zuteilung der Kind.er ist allein das laiohl der
Kinder. fm vorliegenden Fall mussten die vi-er Kinder $reg:en

der zum Teil schwerwiegenden Umständ.e, die schliesslj-ch in
eine für di-e Erziehung von Kindern ungenügend.e Haushaltfüh-
runq ausarteten (act - 22) , vorübergehend fremdplazierL wer-
den; Angelika wurde im Frühling: L976 im Johanneum j-n Neu

st. Johann untergebracht, während Peter, der an ei-ner hirn-
organischen störung leidet, zufolge seiner Bed.ürfnisse nach
intensiver Betreuungi im Frühring 1978 in die sonderschule
Sonnenhüsli in Teufen eingegliedert vrurde (act - 22) . Das

waisenamt st" Gallen kommt in sei-nem ausführlichen Berieht
zum Schluss ' dass Peter LroLz der erz j-elten Fortschritte wei--
terhin der konsequenten Führung und der intensiven Betreuungt
bedürfte. Fr.ir Angelika crnpfieliltes den Verbleib ini Joira^rrreuln
bi-s zur Beendigung der Schulzeit.

Jacqueli-ne und Enrico konnten im Juni 1979 bei:n Leh-
rerehepaar Dörig in st. Garlen untergebracht werden (act- 22
s. 3).

Neben dem wohr der Kinder, das für die Zusprechung
unter die alreinige elterliche Gewalt ausschraggebend. ist,
1st auch die Fähigkeit zur Ausübung der elLerlichen Gewal-t
desjenigen Ehegatten zu prüfen, dem die Kinder zugesprochen
vrerd'en sollen. Eher gegen eine Zuweisunq der Kind.er an d.ie
l'Iutter sprechen im vorriegenden Fall f orgend.e Gründ.e: Einer-

Enrico
Hervorheben

Enrico
Hervorheben

Enrico
Hervorheben

Enrico
Notiz
wie soll das Wohl der Kinder berücksichtigt werden, wenn die Familie wegen Streitigkeiten und Missverständnissen auseinander gerissen wurde?

Wir konnten nicht selber entscheiden was für uns gut war.

Enrico
Notiz
Peter litt seit seiner Geburt unter Epilepsie, von den Behörden wurde es so dargelegt, dass Peter unter einer Hirnorganischen Störung leidet.

Angelika war in ihrer Auffassungsbegabung zu langsam und wurde deswegen für Kinder mit Behinderung im Johaneum platziert. Eine Sonderschule wurde nicht genehmigt.

Hier entstanden bereits die ersten Fehlentscheidungen!

Enrico
Hervorheben

Enrico
Notiz
Wenn Peter mit einer Hirnorganischen Störung anstelle von Epilepsie, dokumentiert wird, warum wurde er dann in ein Heim für Schwererziehbare Kinder gesetzt?

Eine weitere Fehlentscheidung der Behörden, die eine Leben lang einfluss hat.

Enrico
Notiz
Angelika war zu langsam in ihrer Auffassungsbegabung. Auch hier wurde fehl entschieden, dass Angelika in ein Behinderten Heim untergebracht wurde.

Auch dies löste eine weitere Kettenreaktion in ihrem Leben aus.
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sei-ts hat sich aus den Spitalaufenthalten eine persönliche

Hilfsbedürftiqkeit der Mutter als klar erwiesen, auch \^rrenn

in letzter Zeit I'ortschritte erzielt irurden. Ferner ist
nicht zu verkennen, dass elne erneute Vernachlässiqung d.es

Haushaltes sich in bezug auf d.ie Ki-ndererziehung katastrophal
auswirken würde und es zü einem entscheid.enen Rückschlag kom-

men könnte. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die
Kj-nd.er Anqrelika und Peter in erhöhtem llasse den Kontakt mj-t

ihrer Mutter brauchen, auch wenn sie vorläufig wegien ihrer
persönlichen Probleme noch nicht unter die Pflege und Obhut

d.er Mutter gestellt werd.en können- Nachd.em an der grundsätz-
lich.en Fähigkeit der Beklagten als Erzieherin und Fürsorgerin
ihrer Kinder nicht zLt zweifeln ist und die Beklagte durchaus
in der Lage ist, zumindest für die beiden Kinder Jacqueline
und Enrico persön1ich za sorg:en (act. L4, 18, 22), jedoch
eine Unterstützungsbedürftigkeit sowohl in persönlicher aIs
auch in erzieherischer Hinsicht für die Kinder zureifellos
besteht, sind die Kinder unter Errichtung einer Beistand.-
schaft im Sinne von Art. 308 ZGB unter die alleinige elter-
liche Gewart der Mutter zrt stellen. Angelika und. peter sind
f erner in Anwend.ung von Ar:t. 310 ZGB an ihren bisherigen
Pflegeplätzen zu belassen, solange es die vormundschaftsbe-
höre für nötig erachtet.

b) Gemäss Art. 156 hat derjenige Ehegatte, dem d.ie
elterliche Gewalt entzogen wurde, einen Anspruch auf ang.e-
messenen persönlichen Verkehr mit den dem and.eren Ehegatten
zugewiesenen Kindern. rn casu beantragen die Parteien, dern

Kläger das Recht einzuräumen, die Kind.er einen Tag im lIonat
zu besuchen od.er z\t sich auf Besuch zu nehmen und jährlich
die Kind.er für L4 Tage zv sich in di-e Ferien nehmen zt dür-
fen.

Enrico
Hervorheben

Enrico
Notiz
Unser Vater war meine ganzes Leben lang nie auf Besuch bei uns oder wir bei ihm zuhause. Geschweige dann in den Ferien.

Enrico
Hervorheben
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Diese Vereinbarungi kann sich nur auf d.as Besuchsrecht

derjenigen Kind.er strecken, d.ie Cer Pflege und Obhut des an-

deren Ehegatten zugeteilt sind. Bezüglich der fremdplazier-

ten Kinder Angelika und Peter ist das Besuchsrecht im Einver-
nehmen mit den Heimleitungen zu regleln. Die Vereinbarung be-

zügilich des Besuchsrechts gegenüber den Kind.ern Jacqueline
und Enrico entspricltder üblichen Praxis. Somit kann die
Konvention in diesem Punkte genehmigt werden-

c) In Ziff. 5 verpflichtet sich der Kläger, an den

Unterhalt der Kinder monatlich Fr- 225.-- pro Ki-nd nebst Kin-
derzulagen bis zur l4ünd.igkeit zu bezahlen.

Angesichts des Bruttoeinkommens von Fr. 213'7 0.-- (an

Schranken) des Klägers und der Tatsache, dass die Beklagte an

ihrem neuen ttrohnort Flawil schon eine Beschäftigung gefunden
hat, erscheint dj-e Vereinbarung als angemessen und kann so-
mit genehmiqt werden.

d) In ZLff- 4 der Konvention verzichtet die Beklagte
auf einen persönlichen unterhartsbeitraq. Da diese Regelung
grundsätzlich der Dispositionsmaxime unterliegt, kann die
Vereinbarungr diesbezüglich genehmi-gt werden.

e) Gemäss ziff . 6 d.er Konvention haben sich d.ie par-
teien güterrechtrich schon auseinandergesetzt. Die Ziffer 6

ist zu genehmigen und. von Ziffer 7 d.er Konvention (betreffend.
des Familiennamens) wird. Vormerk g:enommen.

f) Bezüglich d.er amtlichen Kosten des Verfahrens ha-
ben sj-ch die Parteien dahingegehend. geeinigt, dass diese je
zur Hälfte den Parteien auferregt werden. Dies entspricht
auch dem Ausgangi des Prozesses (Art. . l3:. Abs. Z Zp) .



Damit bezahlen
zur Hälfte, bzw. zufolge
Staat für den K1ä9er.
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die Parteien die
unentgeltlicher

amtlichen Kosten je
Rechtspflegre der

Demg'emäss hat das

ztJ Recht

Bezirksqericht

e r k a n n t:

Die Ehe der Partej-en wird auf beidseitiges Begehren gemäss

Art. L42 ZGB geschied.en.

2. Die Kinder Angelika, geb. L2.2-69, Jacgueline, geb. 2L.3.
7A, Peter, geb. 13 .2.7L und Enrico, geb. l-L.L.7Z werd.en

unter die alleinige elterliche Gewalt der lvtutter geste1lt.
Für alle Kinder vrird. eine Beistandschaft gemäss Art- 30g
ZGB errLchtet.

Das Kind Angerika ist in Anwend.ung von Art- 310 zGB im
Kinderheim Johanneum, Neu st. Johann, das Kind. peter in
der sonderschure "sonnenhüs1i", Teufen , zo belassen, so-
1a-nge es Cie Vormundschaftsbehörcle für notwendig erachter.

3. Der vater hat das Recht, die Kind.er Enrico und Jacque-
line an einem Tag im Monat zu besuchen oder zs sich auf
Besuch zu nehmen und jährlich 14 Tage Ferien mit ihnen
zu verbringen.

4 - Das Besuchsrecht der Eltern gegenüber d.en Kindern Ange-
rika und Peter vrird mit dem Beistand und im Einverständ-
nis mit den Heimleitungen g.eregelt.

5. Der K1äger wird verpfl.ichtet, äo den unterhalt der Kinder
monatlich und monattich zum voraus Er. 225.-- pro KinC
bis zum Eintritt i-ns vorre Er-vrerbsleben, rängstens bls
zur l4ündigkeit zu bezahlsn.



6.

7.

8.

1A
I=

Es wird davon Kenntnis genoiTrmen, dass sich dj-e Parteien
güterrechtlich auseinandergesetzt haben-

Es wird. davon Kenntnis genolTlmen, dass clie Beklagte auf
einen Unterhaltsbeitrag verzichtet.

Die Kosten des Verfahrens,
Gerichtsgebühr
Zuschlag
Instruktion
Barauslaqen
3 Ausfertigungen

bezahlen di-e Parteien je
zufolge unentqeltlicher

Fr. 400 - --
F'r. 200. --
Fr. 24L.--
Fr- 100.--
Fr. 105. --

zusamnen Fr.1,046.--
__ __ _:::=::::: =:::

zur HäIfte, bzw- für den Klägrer
Rechtspfleqe der Staat-

W.DV.

Die Vizepräsidentin: Der a.o- Gerichtsschreiber:

l,,l^ , ? *y1-,

I. ;.tr / yL
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Berufung gegen Erkenntnisse des Bezirksgerichtes in Zivilsachen

GegendiesesErkenntniskanninnertl4TagennachderZustellungschriftlichbei derKantonsgerichtskanzlei St.Gal-
lendieBerufung.andasKantonsgerichierkiärtwerden DieBerufungistimooppel einzureichen,undesistihr.das
angefochtene Erkenntnis beizuleian.
Dei Berufungskläger soll ansabei, inwieweit er Abänderung ces angefochtenen Erkenntnisses verlangt una. uronn
mehrerestreitpunkteinFrageliegen,auf welchestreitpunktesichdieBerufunguezieht. DerBerufungsinddieAkten
beizuleqen '
Der Kaitonsgerichtskanzlei ist eine Einschreibegebühr von Fr. 2 5 0 . -- ZU übarrnireln.

Zustellung

un. die Parteien

am . -:j' und. nacn Rechtsksall an das lJaisenamt Fl_awil SG .
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